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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.2005

Norm

EO §54 Abs3

EO §355 IIIa

Rechtssatz

Der Antrag auf Bewilligung der Unterlassungsexekution (§ 355 EO) ist dann gemäß § 54 Abs 3 EO zur Verbesserung

zurückzustellen, wenn Vorbringen zu einem Zuwiderhandeln des Verp8ichteten gänzlich fehlt, nicht jedoch dann, wenn

der Exekutionsantrag mangels Schlüssigkeit des Vorbringens abzuweisen ist; dies gilt sowohl dann, wenn sich aus

einem an sich vollständigen Vorbringen kein Verstoß gegen den Exekutionstitel ergibt, als auch dann, wenn für die

Bejahung eines Verstoßes gegen den Exekutionstitel wesentliche Tatsachen nicht konkret genug vorgebracht wurden.
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